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SALZBURG (SN-res). Es ist schon tradi-
tionell, dass die Gasteiner Fachse-
minare, veranstaltet vom Hauptver-
band der Gerichtssachverständigen
in Zusammenarbeit mit der Verei-
nigung Österreichischer Richter, an
der Spitze des „Juristischen Kalen-
ders“ stehen – so auch 2006.

Zum 28. Mal findet im Kongress-
zentrum Bad Hofgastein das Fach-
seminar „Bauwesen“ statt, und
zwar vom 15. bis 20. Jänner. Zeit-
gleich, nämlich vom 15. bis 19. Jän-
ner, läuft das mittlerweile 3. Fachse-
minar „Spezielles aus Recht und
Praxis im Sachverständigenwesen“.
Von besonderer Bedeutung für den
Austausch des Wissens zwischen
Richtern, Staatsanwälten und Gut-
achtern sind die Veranstaltungen,
die sich mit „Straßenverkehrsunfall
und Fahrzeugschaden“ beschäfti-
gen. Das 29. Fachseminar wird vom
22. bis 27. Jänner abgehalten.

Die Spitzen der Europäischen
Anwaltschaft treffen sich alljährlich
bei der „Europäischen Präsidenten-
konferenz – Wiener Advokatenge-
spräche“. Den Schwerpunkt der 34.
Präsidentenkonferenz vom 23. bis
25. Februar bildet heuer das Thema
„Justizpolitik in Europa“. Erwartet
wird ein Vortrag von Justizministe-
rin Karin Gastinger. In den Arbeits-
gruppen werden die Themen „Eu-
ropäisches Vertragsrecht“ und

Der „Juristische Kalender“
Der „Juristische Kalender
2006“, eine Palette wichtiger
Seminare, Veranstaltungen
zur Fortbildung sowie
Tagungen im Bereich der
Justiz, steht bereits fest.

„Rechtsangleichung in der EU im
Strafrecht“ diskutiert. Zeitgleich,
vom 20. bis 24. Februar, wird in Ot-
tenstein (NÖ) eine Fortbildungsver-
anstaltung der Richter abgehalten,
von der immer wieder wichtige
rechtspolitische Ansätze ausgehen:

Nämlich das Seminar aus Straf-
recht und Kriminologie, das zum
mittlerweile 34. Mal stattfindet.

Die 41. Tagung der Österreichi-
schen Gesellschaft für Arbeitsrecht
und Sozialrecht findet am 23. und
24. März in der Wirtschaftskammer

Zell am See statt. Themen sind die
Möglichkeiten der Arbeitszeitrege-
lung, Datenschutz und Kontrolle
im Arbeitsrecht sowie wichtige Fra-
gen zur Pensionsharmonisierung.

Das österreichische Notariat hält
seine 18. Europäischen Notarentage
am 20. und 21. April in Salzburg ab.
Das Generalthema lautet diesmal:
„Europas Perspektiven für das Fa-
milien- und Erbrecht.“

Früher als gewohnt wird die Tra-
ditionsveranstaltung der Justiz,
nämlich die „Österreichische Rich-
terwoche 2006“ abgehalten. Sie fin-
det vom 24. bis 28. April in Inns-
bruck statt und soll einen Blick in
die weitere Zukunft der Arbeit in
der Justiz ermöglichen. Den Hinter-
grund bilden Veränderungen in der
Gesellschaft und deren Auswirkun-
gen auf die Arbeit der Justiz, vor al-
lem auch im Bereich der Technik
und Gerichtsorganisation.

Die Frühjahrstagung der „Öster-
reichischen Juristenkommission“
in Weißenbach am Attersee findet
vom 25. bis 27. Mai statt. Wie im-
mer ist sie mit hochkarätigen Refe-
renten besetzt. Diesmal geht es um
die grundrechtliche Situation von
Menschen in besonderen Abhän-
gigkeitsverhältnissen, wie etwa Pa-
tienten in Krankenanstalten oder
Menschen in Pflegeheimen. Die Ju-
ristenkommission wird sich aber
auch mit der Frage des Rechts auf
einen würdigen Tod beschäftigen.

Die Jugendrichterinnen und Ju-
gendrichter galten und gelten inner-
halb der Justiz als eine besonders
praxis- und zukunftsorientierte
Gruppe. Deshalb kann man der 26.
Jugendrichtertagung vom 16. bis
19. Oktober in Gamlitz mit beson-
derem Interesse entgegensehen.

Innsbruck – hier das Goldene Dachl – beherbergt heuer die Richterwoche. Bild: SN/NEUMAYR

Unternehmen vor Gericht
Revolutionäre Änderung im österreichischen Strafrecht – Expertenrunde

WIEN (SN). Der Jahresbeginn mar-
kiert einen Systemwandel im öster-
reichischen Strafrecht: Konnten
bisher nur natürliche Personen
strafrechtlich belangt werden, so
sind nach dem Inkrafttreten des
Verbandsverantwortlichkeitsgeset-
zes („Unternehmensstrafrecht“)
auch juristische Personen für straf-
bare Handlungen ihrer Mitarbeiter
und Geschäftsführer gerichtlich
strafbar, sofern die Tat zugunsten
des Verbandes begangen wurde
oder bestimmte, den Verband tref-
fende Pflichten verletzt wurden.

Im Klartext bedeutet das: Auch
Gesellschaften selbst können vom
Staatsanwalt bzw. einem Privatan-
kläger wegen strafrechtlich relevan-
ter Handlungen angeklagt werden.
Beispielsweise stehen nunmehr das
Spital und nicht nur der behandeln-
de Arzt, das Bauunternehmen und

nicht bloß der Baupolier vor dem
Strafrichter.

Entspricht dies einem tatsächli-
chen Strafbedürfnis im Dienste der
Spezial- und Generalprävention –
oder ermöglicht das Unterneh-
mensstrafrecht nur noch medien-
wirksamere Strafprozesse, zumal
nun auch Geschäftsführung bzw.
Vorstand als Vertreter des angeklag-
ten Unternehmens vor Gericht ste-
hen? Diese Fragen sollen am 10.
Jänner im WIFI-Gebäude in Wien
bei einer Podiumsdiskussion erör-
tert werden, die von der FH
Wien/Studiengang Unterneh-
mensführung der WKW veranstal-
tet wird. Das Podium ist hochkarä-
tig besetzt: Mit Reinhold Mitterleh-
ner (Stv. Generalsekretär der Wirt-
schaftskammer), Werner
Hochreiter (AK Wien), Franz Kron-
steiner (DAS-Rechtsschutzversi-

cherung) und dem Strafrechtsex-
perten RA Richard Soyer sind wich-
tige Insider vertreten.

Österreichische Unternehmer/
-innen müssen sich jedenfalls künf-
tig auf eine schärfere strafrechtliche
Verantwortlichkeit einstellen und
auch mit steigenden Kosten rech-
nen: Da man Gesellschaften anders
als natürliche Personen nicht ein-
sperren kann, sieht das neue Gesetz
nicht nur Geldstrafen bis zu 1,8
Mill. Euro (bei einem Höchsttages-
satz von 10.000 Euro) vor, sondern
auch eine Art „Vorstrafenregister“
für juristische Personen: Dieses
wird etwa beim Unternehmensver-
kauf zwingend mitübertragen und
kann den Unternehmenswert emp-
findlich beeinträchtigen. Auch für
bestehende Rechtsschutzversiche-
rungen besteht ein Anpassungsbe-
darf.

SALZBURG (SN). Für Verbrechensop-
fer bringt das neue Jahr zusätzliche
Rechte vor Gericht und bei der Zeu-
genvernehmung. Dazu zählen:

✩ Informationsrechte: Aktenein-
sicht, Verständigung über den Aus-
gang des Strafverfahrens und über
eine Entlassung des Verdächtigen
aus der U-Haft.

✩ Finanzielle Ansprüche: Opfer
können ihre Schadenersatz- und
Schmerzensgeldansprüche direkt
im Strafprozess – und nicht am mü-
hevollen Zivilrechtsweg – einkla-
gen, auch wenn sie sich dem Ver-
fahren nicht als Privatbeteiligte an-
schließen. Opfer können auch Be-
weisanträge stellen, dies bereits im

Prozessbegleitung für die Opfer von Verbrechen
Neu seit Jahresbeginn: Hilfe durch Sozialarbeiter und Rechtsanwälte auf klarer gesetzlicher Grundlage

Vorverfahren. Die Richter werden
verpflichtet, die Opfer über ihre
Rechte zu informieren.

✩ Anspruch auf Prozessbeglei-
tung: Sie hat das Ziel, die Interessen
und Rechte der Opfer im Verfahren
geltend zu machen, damit diese
sich gestärkt und sicher fühlen. Be-
sonders bei Kindern und traumati-
sierten Personen ist es ein wichtiges
Anliegen, diese so schonend wie
möglich durch ein Strafverfahren
zu bringen.

Die Prozessbegleitung erfolgt
auf zwei Ebenen:

Im psychosozialen Bereich wird
das Opfer auf das Verfahren und die
damit verbundenen emotionalen

Belastungen vorbereitet. Dies über-
nehmen Sozialarbeiter und profes-
sionelle Opferhelfer, etwa vom Ver-
ein Neustart und von der Opfer-
schutzorganisation Weißer Ring.

Im juristischen Bereich werden
die Opfer von Rechtsanwälten bera-
ten und vertreten.

Anspruch auf Prozessbegleitung
haben die Opfer von Sexual- und
Gewalttaten, aber auch die Hinter-
bliebenen getöteter Opfer sowie
Zeugen eines Verbrechens mit To-
desfolge. Gewaltschutzzentren und
Interventionsstellen weisen darauf
hin, dass auch bei Gewalt in der Fa-
milie die vor allem betroffenen
Frauen und Kinder einen Anspruch

auf unentgeltliche psychosoziale
und anwaltliche Prozessbegleitung
haben.

Für den Opferschutz sind im Jus-
tizministerium für das laufende
Jahr zwei Millionen Euro budge-
tiert. Einen Teil der Kosten will sich
die Justiz bei den Tätern zurückho-
len. Wie viele Personen von dem
neuen Rechtsanspruch auf Prozess-
begleitung Gebrauch machen wer-
den, lässt sich noch nicht abschät-
zen. Die gesetzlichen Neuerungen
waren eigentlich erst für die Reform
des Strafprozesses im Jahr 2008 vor-
gesehen. Sie wurden nun aber, auch
im Sinn von EU-Standards zum Op-
ferschutz, vorgezogen.

Zu 100 Jahren Haft verurteilte der
Nationale Gerichtshof in Madrid den
Angeklagten Diego Ugarte Lopez de
Arcaute: Er habe jenem Terrorkom-
mando der baskischen Untergrundor-
ganisation ETA angehört, das im Feb-
ruar 2000 vor der Wohnung des Politi-
kers Fernando Buesa eine Autobombe
zündete. Bei dem Attentat auf den
Fraktionschef der Sozialisten im baski-
schen Parlament war auch ein Leib-
wächter getötet worden. Die Bluttat
hatte in Spanien eine Welle der Empö-
rung ausgelöst. Das Gericht ordnete
an, der Terrorist müsse sich nach sei-
ner Entlassung aus der maximal 30-
jährigen Haft von den Angehörigen
der Opfer fern halten. Erst jüngst hatte
die Witwe eines Ermordeten miterle-
ben müssen, wie der Mörder ihres
Mannes in der Nähe ihrer Wohnung
ein Geschäft eröffnete. Bild: SN/EPA

100 JAHRE

Alkohol und Fahrerflucht:
„Wollte mich umbringen“
WIEN (SN, APA). Ein Kärntner setzte
sich im März 2004 mit 1,65 Promille
ans Steuer seines Wagens und krachte
prompt in einen entgegenkommenden
Pkw. Während dessen Insassen ver-
letzt wurden, setzte der schuldige Len-
ker seine Fahrt fort – bis er von der
Fahrbahn abkam und auf einer Ver-
kehrsinsel „abgebremst“ wurde. Die
Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt
entzog dem fahrerflüchtigen Alko-
Lenker den Führerschein für die Dauer
von acht Monaten. Dagegen richtete
sich das Rechtsmittel des Fahrers an
den Verwaltungsgerichtshof. Er erklär-
te darin, seine Alkoholisierung könne
ihm nicht vorgeworfen werden – er
habe sich nämlich bloß Mut angetrun-
ken, um sich umzubringen. Deswegen
habe er sich im Zustand der Zurech-
nungsunfähigkeit befunden. Ein Gut-
achter bestätigte „suizidale Einen-
gung unter extrem depressiver Stim-
mungslage“: Worauf der VwGH der
Beschwerde mit der Begründung
Recht gab, es wäreAufgabe der Behör-
de gewesen, die Zurechnungsfähig-
keit zum Zeitpunkt der Versetzung in
den Rauschzustand zu klären.

Kind sexuell bedrängt:
„Habe keine Erinnerung“
INNSBRUCK (SN, APA). Ja, er beken-
ne sich teilweise schuldig, ein zwölf-
jähriges Mädchen in seiner Wohnung
sexuell bedrängt und mit Gewalt fest-
gehalten zu haben. Nein, er könne die
Frage nach dem Warum nicht beant-
worten, ihm fehle jede Erinnerung. Er
nehme nämlich Psychopharmaka ein,
so ein 55-jähriger Pensionist am Mon-
tag vor Gericht in Innsbruck. Ein Psy-
chiater bestätigte dies. Unter diesen
Voraussetzungen – vor allem der Fra-
ge der ungeklärten Zurechnungsfähig-
keit – wurde der Prozess vertagt.

KURZ GEMELDET

Henker mit dem Schwert
Im Vorjahr wurden in Saudi-Arabien
gemäß dem islamischen Recht Scharia
82 Menschen dem Henker übergeben.

Augusto Pinochet, der frühere Mili-
tärmachthaber in Chile, soll insgesamt
27 Mill. Dollar auf mehr als 100 gehei-
me Bankkonten in den USA und in an-
deren Ländern deponiert haben. Nun
muss sich der 90-Jährige wegen Ver-
untreuung vor Gericht verantworten.
Es geht auch um Überweisungen auf
seine Privatkonten. Pinochet steht
derzeit unter Hausarrest. Bild: SN/EPA
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